
TR1180-WJ003
Freileitung Beinau - Niederwil DBV-00114427

ÖFFENTLICHE

URKUNDE
errichtet von

Notarin MLaw Nadine Feuerstein, Aargauische Urkundsperson,

mit Büro in Frick und Möhlin

Dienstbarkeitsvertrag
Betreffend Begründung eines Durchleitungsrechts

(Datendurchleitung)

l. Vertragsparteien

A. Grundeigentümerschaft und dienstbarkeitsbelastete Partei

Ortsbüraeraemejnde Lupfia, öffentlich-rechtliche Körperschaft, in

Lupfig, gemäss § 10 des Ortsbürgergemeindegese+zes des Kan+ons Aar-

gou vertreten durch den Gemeinderat Lupfig und dieser wiederum
durch den Gemeindeammann Ivano Colomberot+o, von Zürich W, in

Lupfig, und den Gemeindeschreiber Andreas Rohner, von Zurzach AG, in
Baden

als Eiaentümerschaft von LIG Lupfia 2322



B. Dienstbarkeitsberechtigte Partei

SwJssarid AG, Aktiengesellschaft mit Si+z und Domizil in 5000 Aarau, Blei-

chematts+rasse 31, UID: CHE-1 12. 175.457, mit Vollmacht vertreten durch

Herrn Andreas Vögeli, geb. 12.03. 1970, von Schwoderloch (AG), in Lupfig

II. Begründung eines Durchleitungsrechtes

1. Inhalt

Die jeweilige Eigentümerschaft von Parzelle LIG Lupfig 2322 räumt der

Dienstbarkeitsberech+igten das Recht ein, eigene Daten sowie Daten

Dritter über dem Erdboden von Parzelle LIG Lupfig 2322 durchzulei+en.

Die Dienstbarkeitsberechtig+e darf hierfür eine oberirdische Freileitung

samt den allenfalls erforderlichen Leitungsmasten erstellen, beibehalten

und betreiben. Sie darf Leitungsmasten für das Auflegen entsprechender

Leitungen nutzen.

Die Dienstbarkeitsberech+igte hat ihr Recht möglichst schonend auszu-

üben.

Dieses Durchleitungsrecht beinhaltet auch das Recht der Diens+barkeits-

berechtigten, ihrer Beauftragten und Ermächtigten, Parzelle

LIG Lupfig 2322 zur Vornahme von Revisionen, Reparaturen und Erneue-

rungsarbeiten an der gesamten Freileitung gegen Voranmeldung - in

Notfällen jederzeit - zu betreten, zu befahren und zeitweise mit den erfor-

derlichen Bauins+allationen zu belegen. Bei den Unterhal+sarbei+en hat

die Dienstbarkeitsberech+igte bzw. deren Beauftragte grösstmögliche

Sorgfalt walten zu lassen.

2. Örtliche Laae

Der Verlauf des Durchlei+ungsrechtes für Daten ist auf dem beiliegenden

Dienstbarkei+splänen Nrn. 1 und 2 sowie im Ubersichtsplan, die alle einen

Bestandteil dieser Urkunde bildet, grün eingezeichnet.
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3. Unterhalt

Für Reinigung, Unterhalt, Reparaturen und Erneuerung der Freileitung ist

die Dienstbarkei+sberech+igte verantwortlich; sie trägt die anfallenden
Kosten alleine.

4. Über+raabar- und Vererbbarkeit

Diese Dienstbarkeit ist übertragbar und vererblich.

5. Dauer

Diese Diens+barkeit wird auf unbestimmte Zeit eingeräumt. Die Diens+bar-

kei+sberechtigte verpflichtet sich aber, diese Diens+barkeit im Grundbuch
zu löschen, wenn die Freileitung dauernd zurückgebaut bzw. deren Be-

trieb dauernd aufgegeben wird.

6. Eintraaunasvorschlaa

Das Grundbuchamtwird ersucht, die vorstehend begründete Dienstbar-

keit im Grundbuch wie folgt einzutragen:

Auf LIG Lupfia 2322:

Last: Da+endurchlei+ungsrecht, übertragbar und vererblich, z.G. Swiss-

grid AG, mit Sitz in Aarau (UID: CHE-112. 175.457)

l. Obligatorische Bestimmungen

1. En+schädiaunc)

Für die Einräumung des vorgenannten Rechtes entrichtet die Swissgrid

AG dem Grundeigentümer folgende Entschädigung:
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CHF 1 034.00

CHF 139.00

CHF 300. 00
CHF 1 473.00

422 m Übertragung von Daten Dritter

Umtriebspauschale (pro Vertrag)

Beurkundungspauschale (CHF 150.-/Person)

Entschädigung in Worten: Schweizer Franken ein+ausendvierhunder+drei-

undsiebzig

Die Entschädigung ist von der Dienstbarkei+sberechtigten innert neunzig

Tagen nach Erhalt des Schreibens der beurkundenden No+arin, wonach

das vorliegende Rechtsgeschäft vorbehaltlos im Tagebuch des zuständi-

gen Grundbucham+es aufgenommen wurde (sog. Tagebuchbestä+i-

gung) zu bezahlen. Auf eine Sicherstellung wird ausdrücklich verzichtet.

Bleibt die Freileitung länger als 25 Jahre - von der Unterzeichnung dieses

Vertrages an gerechnet - bestehen, wird für die Folgezeit die Entschädi-

gung neu festgelegt und ausbezahlt.

Hat eine Erweiterung, ein Umbau oder der Ersatz der Freileitung eine

Mehrbeanspruchung von Land zur Folge, so hat der jeweilige Grundei-

gentümer Anspruch auf eine der Mehrbeanspruchung entsprechende

Zusa+zen+schädigung.

2. Uberbindunaspflicht

Die in diesem Rechtsgeschäft getroffenen obligatorischen Vereinbarun-

gen sind auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden, mit der Pflicht zur

Weiterüberbindung auf und für jeden Rechtsnachfolger, unter Schaden-

ersatzfolgen im Unterlassungsfall.
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IV. Schlussbestimmungen

1. Zustimmunasvorbehalt

Dieses Rechtsgeschäft bedarf gemäss § 7 Abs. 2 lit. d) des Ortsbürgerge-

meindegesetzes der rechtskräftigen Zustimmung der Ortsbürgergemein-

deversammlung Lupfig. Diese bleibt ausdrücklich vorbehalten.

2. Kosten

Die durch diesen Vertrag anfallenden Kosten (Notariat Grundbuchamt,

Geometer) werden von der Dienstbarkei+sberech+igten alleine getragen.

3. Hinterleaunass+elle, Orien+ierunasmittel

Von dieser Urkunde wird ein Exemplar ausgefertigt. Sofern die Grund-

buchanmeldung in elektronischer Form erfolgt, wird das Original bei den

Akten der Urkundsperson aufbewahrt. Andernfalls dient es dem Grund-

buchamt als Rech+sgrundausweis und die Urkundsperson bewahrt davon

eine beglaubigte Kopie auf. Auch jede Partei erhält eine solche.

4. Vollmacht an die Urkundsperson

Die Aargauische Urkundsperson wird ausdrücklich ermächtigt und beauf-

tragt, sämtliche für den grundbuchlichen Vollzug dieses Rechtsgeschäfts
erforderlichen Rechtsausweise (Bewilligungen, Genehmigungen, Erklä-

rungen etc. ) einzuholen und dieses Rechtsgeschäft dem Grundbuchamt
anzumelden.

5. Vollmacht für Änderungen und Ergänzungen

Die Parteien ermächtigen Christian Su+er (von Seon AG / in Basel), alle

vom Grundbuchamt zur Eintragungsfähigkeit dieses Rech+sgeschäf+es

sowie seiner Beilagen verlangten Änderungen und Ergänzungen vorzu-

nehmen, allenfalls das angemeldete Rechtsgeschäft beim Grundbuch-

am+ zurückzuziehen sowie einen Beschwerdeverächt hinsichtlich allfälli-
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ger Verfügungen des Grundbucham+eszu erklären. Doppel-/Mehrvertre-

tung ist zulässig. Die Parteien sind vorgängig über den Gebrauch dieser

Vollmacht durch die Urkundsperson in Kenntnis zu setzen.

5242 Lupfig, Breitenstrasse 14, 21. 11.2025

Die diens+barkeitsbetas+ete Partei

Or+sbürgergemeinde Lupfig

Für den Gemeinderat Lupfig:

Ivano Colombero+to,

Gemeindeammann

Andreas Röhner,

Gemeindeschreiber

Die diens+barkeitsberechtigte Partei:

Swissgrid AG

Andreas Vögeli, Bevollmächtigter
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Beurkundungsverbal

Notarin MLaw Nadine Feuerstein, Aargauische Urkundsperson, mit Büro in

Frick und Möhlin, beurkundet / bescheinigt:

1. Die Swissgrid AG ist eine im Handelsregister des Kantons Aargau ein-

getragene Aktiengesellschaft mit Si+z und Domizil in 5000 Aarau, Btei-
chemat+s+rasse 31, UID: CHE-11 2. 175. 457, für die gemäss Handelsre-

gisterauszug die Herren Adrian Häsler, von Bönigen, in Baar, Mitglied

der Geschäftslei+ung, und Markus Gredig, von Safien+al, in Zürich, je

kollektiv zu zweien zeichnen.

Adrian Häsler und Markus Gredig haben gemäss mir vorliegender

und beglaubigter Vollmacht Andreas Vögeli, von Schwaderloch, in

Lupfig, zur Unterzeichnung dieses Vertrages ermächtigt.

2. Die Ortsbürgergemeinde Lupfig ist eine öffentlich-rechtliche Körper-

schaft, mit Sitz in Lupfig, und wird von Gesetzes wegen vertreten

durch den Gemeinderat Lupfig. Der Gemeinderat Lupfig handelt ge-

stützt auf § 10 des Or+sbürgergemeindegesetzes des Kantons Aargau

für die Ortsbürgergemeinde Lupfig. Der Gemeinderat wird vertreten

durch den Gemeindeammann Ivano Colomberotto, vorgenannt,

und den Gemeindeschreiber Andreas Rohner, vorgenannt. Die Zu-

Stimmung der Ortsbürgergemeindeversammlung Lupfig zu diesem

Rechtsgeschäft bleibt gemäss § 7 Abs. 2 lit. d) des Or+sbürgergemein-

degesetzes vorbehalten.

3. Ich habe den Ausweis von Ivano Colomberotto (schweizerische Iden-

ti+ätskarte) und von Andreas Rohner (schweizerische Identitätskarte)

eingesehen. Herr Andreas Vögeli ist mir persönlich bekannt. Die Ur-

kundsparteien haben diese Urkunde in meiner Gegenwart gelesen

und mir dann erklärt, sie enthalte ihren mitgeteilten Willen. Anschlies-

send haben sie die Urkunde in meiner Gegenwart unterzeichnet.

5242 LupHg, Breitenstrasse 14, 21. 11.2025

Pro+. -Nr. 626
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5242 Lupfig, Breitenstrasse 14, ^-A ^ ZaZ-5

Die dienstbarkeitsbelastete Partei:

Or+sbürgergemeinde Lupfig

Für den Gemeinderat Lupfig:

Ivano Colombero+to,

Gemeindeammann

Andreas Rohner,

Gemeindeschreiber

Die Diens+barkeitsberechtigte:

Swissgrid AG

Andreas Vögeli,

Bevollmächtigter
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5242 Lupfig, Breitenstrasse 14, ZA AA ^C-iLj

Die dienstbarkeitsbelastete Partei:

Ortsbürgergemeinde Lupfig

Für den Gemeinderat Lupfig:

Ivano Colomberot+o,

Gemeindeammann

^

Andreas Rohner,

Gemeindeschreiber

Die Dienstbarkeitsberechtigte:

Swissgrid AG

Andreas Vögeli,

--Bevollmächtigter
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5242 Lupfig, Breitenstrasse ,4, lAM. '202'5

Die dlens.baricersbelas.e.e Partd: DI. Dlenstba. keltsberechWe:
Ortsbürgergemeinde Lupfig Swissgrid AG
Für den Gemeinderat Lupfig:

Ivano Colomberot+o,

Gemeindeammann

Andreas Rohner,

Gemeindeschreiber

Andreas Vög(

bevollmächtigter


